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Der Diözesandatenschutzbeauftragte der norddeutschen Bistümer 

Gemäß § 19 Satz 1 der Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz - KDO - wird zur Rege-

lung des Schutzes personenbezogener Daten in katholischen Krankenhäusern folgende Ord-

nung erlassen:  

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für alle katholischen Krankenhäuser in der Diözese Hildesheim ohne 

Rücksicht auf deren Rechtsform oder die Trägerschaft des jeweiligen Krankenhauses.  

(2) Diese Ordnung regelt den Schutz personenbezogener Daten von Patienten eines Kran-

kenhauses (Patientendaten), unabhängig von der Form ihrer Erhebung, der Art ihrer Verar-

beitung und Nutzung. Als Patientendaten gelten auch personenbezogene Daten Dritter, die 

dem Krankenhaus im Zusammenhang mit der Behandlung bekannt werden.  

(3) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Anordnung über den 

Kirchlichen Datenschutz und die zu ihrer Durchführung ergangenen Vorschriften. Weiterge-

hende Rechtsvorschriften, insbesondere die der ärztlichen Schweigepflicht, bleiben unberührt  

 

§ 2 Umfang der Datenverarbeitung 

(1) Patientendaten dürfen nach Maßgabe der §§ 9 und 10 der Anordnung über den Kirchli-

chen Datenschutz im Krankenhaus nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit  

1. dies im Rahmen des Behandlungsverhältnisses einschließlich der verwaltungsmäßigen 

Abwicklung und Leistungsberechnung, zur Erfüllung der mit der Behandlung in Zu-

sammenhang stehenden Dokumentationspflichten oder eines damit zusammenhän-

genden Rechtsstreites erforderlich ist, 

2. eine staatliche oder kirchliche Rechtsvorschrift dies vorschreibt oder erlaubt oder 

3. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Die Einwilligung gemäß Abs. 1 Nr. 3 bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonde-

rer Umstände eine andere Form angemessen ist. Wird die Einwilligung wegen besonderer 

Umstände nur mündlich erteilt, so ist dies vom Krankenhaus schriftlich in den Unterlagen zu 

vermerken. Wird die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist 

der Betroffene hierauf schriftlich hinzuweisen.  

(3) Die Angabe der Religionszugehörigkeit bei der Patientenaufnahme ist freiwillig.  

 

§ 3 Übermittlung und Nutzung von Patientendaten im Krankenhaus 

(1) Die Übermittlung und Nutzung von Patientendaten innerhalb des Krankenhauses ein-

schließlich der Krankenhausseelsorge und des Sozialdienstes im Krankenhaus sind nur zuläs-

sig, soweit dies zur jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  

(2) Für die Übermittlung von Patientendaten zwischen Behandlungseinrichtungen verschiede-

ner Fachrichtungen in einem Krankenhaus (Fachabteilungen) gelten die §§ 4 und 7 Abs. 2 

entsprechend.  

(3) Für die Qualitätssicherung der Krankenversorgung sowie die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung ist die Nutzung von Patientendaten nur insoweit zulässig, als diese Zwecke nicht mit 

anonymisierten Daten erreicht werden können.  
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§ 4 Übermittlung von Patientendaten an Personen und Stellen außerhalb des Kran-

kenhauses und deren Nutzung 

(1) Die Übermittlung von Patientendaten an Personen oder Stellen außerhalb des Kranken-

hauses und deren Nutzung ist neben der Erfüllung von Pflichten aufgrund bestehender 

Rechtsvorschriften nur zulässig, soweit sie erforderlich sind zur  

1. Behandlung einschließlich der Mit-, Weiter- und Nachbehandlung, wenn nicht der Pati-

ent nach Hinweis auf die beabsichtigte Übermittlung etwas anderes bestimmt hat, 

2. Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die persönli-

che Freiheit des Patienten oder eines Dritten, sofern diese Rechtsgüter das Geheim-

haltungsinteresse des Patienten erheblich überwiegen und die Abwendung der Gefahr 

ohne die Übermittlung nicht möglich ist, 

3. Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen in der Krankenhausversorgung, wenn 

bei der beabsichtigten Maßnahme das Interesse der Allgemeinheit an der Durchfüh-

rung die schutzwürdigen Belange des Patienten erheblich überwiegt, 

4. Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen aufgrund der Behandlung, 

5. Unterrichtung des Seelsorgers der für den Patienten zuständigen Gemeinde, sofern 

der Patient der Übermittlung nicht widersprochen hat oder Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass eine Übermittlung nicht angebracht ist. Der Patient ist bei der Aufnahme 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass er der Übermittlung widersprechen kann. 

6. Unterrichtung von Angehörigen, soweit es zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen 

erforderlich ist, schutzwürdige Belange des Patienten nicht beeinträchtigt werden und 

die Einholung der Einwilligung für den Patienten gesundheitlich nachteilig wäre. 

Im Übrigen ist eine Übermittlung nur mit Einwilligung des Patienten zulässig. Die Übermitt-

lung medizinischer Patientendaten darf nur durch den Arzt erfolgen.  

(2) Personen oder Stellen, an die Patientendaten weitergegeben worden sind, dürfen diese 

nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihnen übermittelt wurden. Im Übrigen haben sie 

diese Daten unbeschadet sonstiger Datenschutzbestimmungen in demselben Umfang geheim 

zu halten wie das Krankenhaus selbst.  

 

§ 5 Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Patientendaten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben, für die 

sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind, die vorgeschriebenen Aufbewahrungsfris-

ten abgelaufen sind und kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung 

schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. Gespeichert bleiben darf ein 

Datensatz, der für das Auffinden der Behandlungsdokumentation erforderlich ist.  

(2) Bei Daten, die im automatisierten Verfahren mit der Möglichkeit des Direktabrufes ge-

speichert sind, ist die Möglichkeit des Direktabrufes zu sperren, sobald die Behandlung des 

Patienten im Krankenhaus abgeschlossen ist, die damit zusammenhängenden Zahlungsvor-

gänge abgewickelt sind und das Krankenhaus den Bericht über die Behandlung erstellt hat, 

spätestens jedoch ein Jahr nach Abschluss der Behandlung des Patienten.  

 

§ 6 Datenverarbeitung im Auftrag 

Das Krankenhaus darf sich zur Verarbeitung von Patientendaten anderer Personen und Stel-

len nur dann bedienen, wenn die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und 

der Geheimhaltungspflichten nach § 203 StGB gewährleistet ist.  
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§ 7 Patientendaten und Forschung 

(1) Patientendaten, die innerhalb einer Fachabteilung des Krankenhauses gespeichert sind, 

dürfen für eigene wissenschaftliche Forschungsvorhaben nur von den dort beschäftigten Per-

sonen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, verarbeitet oder genutzt werden.  

(2) Patientendaten dürfen zum Zweck einer bestimmten wissenschaftlichen Forschung nur 

dann an Dritte übermittelt, durch diese verarbeitet oder genutzt werden, wenn der Zweck 

dieses Forschungsvorhabens nicht auf andere Weise erfüllt werden kann und  

1. das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung des Forschungsvor-

habens das Geheimhaltungsinteresse des Patienten erheblich überwiegt oder 

2. es nicht zumutbar ist, die Einwilligung einzuholen, und schutzwürdige Belange des Pa-

tienten nicht beeinträchtigt werden. 

In allen anderen Fällen ist die Übermittlung von Patientendaten an Dritte und deren Verarbei-

tung oder Nutzung durch sie nur zulässig, soweit der Patient eingewilligt hat.  

(3) Sobald es der Forschungszweck gestattet, sind die personenbezogenen Daten zu anony-

misieren. Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug wiederhergestellt werden kann, sind 

gesondert zu speichern; sie sind zu löschen, sobald der Forschungszweck es erlaubt.  

(4) Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen dürfen keinen Rückschluss auf die Person 

zulassen, deren Daten verarbeitet oder genutzt werden.  

(5) Soweit die Bestimmungen dieser Ordnung auf den Empfänger keine Anwendung finden, 

dürfen Patientendaten nur übermittelt werden, wenn sich dieser verpflichtet,  

1. die Daten nur für das von ihm genannte Forschungsvorhaben zu verwenden. 

2. die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzuhalten und 

3. die Vorschriften der §§ 4, 6 und 8 dieser Ordnung zu beachten und 

4. den Beauftragten für den Datenschutz auf Verlangen Einsicht und Auskunft zu gewäh-

ren. 

Der Empfänger muss nachweisen, dass bei ihm die technischen und organisatorischen Vor-

aussetzungen zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Nummer 2 vorliegen.  

 

§ 8 Schutzmaßnahmen 

(1) Durch technische und organisatorische Maßnahmen, die erforderlich und angemessen 

sind, ist der Schutz der Patientendaten zu gewährleisten.  

(2) Jeder Krankenhausträger bestellt einen oder mehrere Betriebsbeauftragte für den Daten-

schutz; es kann auch ein gemeinsamer Betriebsbeauftragter für mehrere Krankenhäuser be-

stellt werden. Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer dadurch 

keinem Interessenkonflikt mit sonstigen dienstlichen Aufgaben ausgesetzt wird und die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.  

 

§ 9 Aufzeichnung und Auskunftserteilung 

(1) In allen Fällen des § 4 Abs. 1 hat die übermittelnde Stelle den Empfänger, die Art der 

übermittelten Daten und die betroffenen Patienten aufzuzeichnen. Gleiches gilt für die Fälle 

des § 7 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass auch das vom Empfänger genannte Forschungsvorha-

ben aufzuzeichnen ist.  

(2) Dem Patienten ist auf Verlangen unentgeltlich  
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1. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie über die Personen und 

Stellen zu erteilen, an die personenbezogene Daten weitergegeben wurden und 

2. Einsicht in seine Behandlungsdokumentation zu gewähren. 

(3) Das Krankenhaus soll die gemäß Abs. 2 zu gewährende Auskunft über die den Patienten 

betreffenden medizinischen Daten und die Einsicht in seine Behandlungsdokumentation nur 

durch einen Arzt vermitteln lassen.  

(4) Ein Anspruch auf Auskunft oder Einsichtnahme steht dem Patienten nicht zu, soweit be-

rechtigte Geheimhaltungsinteressen Dritter, deren Daten zusammen mit denen des Patienten 

aufgezeichnet sind, überwiegen.  

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. April 1990 in Kraft.  
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§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-

gelte Ausbildung erfordert, 

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3.  Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Ver-

fahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmäch-

tigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprü-

fungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4.  Ehe-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Bera-

tungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-

lichen Rechts anerkannt ist, 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach  

 § 218 b Abs. 2 Nr. 1, 

5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen  

 oder  

6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversiche-

rung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle  

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönli-

chen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, of-

fenbart, das ihm als  

1. Amtsträger 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-

nimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Un-

tersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied 

des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Ra-

tes oder 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Ob-

liegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 

stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse gleich, die für Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit 

solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  

(3) Den in Absatz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen 

gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in 

Satz 1 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten 

ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt 

hat.  
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(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 

dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.  

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu berei-

chern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder Geldstrafe.  
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